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KOMMUNIKATION

Propaganda? Wie weit 
Kommunikation gehen darf
Behörden möchten Abstimmungen gewinnen. Das ist besonders bei 
Grossprojekten anspruchsvoll. Immer häufiger sehen sie sich mit emotionalen 
Gegenkampagnen konfrontiert, die auf pointierten Behauptungen fussen. 

Grundlage für den kommunikativen 
Handlungsraum bildet Art.  34 Abs.  2 
der Bundesverfassung. Dieser gebietet 
Sachlichkeit, Transparenz und Verhält
nismässigkeit. 

Kriterium «Sachlichkeit»
Die klare inhaltliche Trennung der «Ziele» 
(Warum?) und der «Lösung» (Wie?) 
schafft die Basis für einen sachgerechten 
Diskurs aller Beteiligten. Die politischen 
Entscheidungsträger sollen dabei als 
Botschafter auf das Warum fokussieren. 
Die WieEbene kann glaubwürdiger 
durch verwaltungsinterne oder externe 
Fachexperten erläutert werden. Ent
scheidend ist, dem Warum in der Kom
munikation genügend Platz zu geben.
Bei Grossprojekten ist es sinnvoll, Di
rektbetroffene und Stimmberechtigte in 

der frühen Projektphase auf Stufe 
«Grobprojekt/Masterplan» zu informie
ren und die Möglichkeit für Rückmeldun
gen zu geben, wie das beispielsweise 
mit dem Infoflyer beim Projekt Auto
bahnanschlussPlus in der Region Ror
schach realisiert wurde. Neue digitale 
Tools zur Meinungserhebung und Ak
zeptanzmessung helfen hier, den Ar
beitsaufwand zu reduzieren.
Das Bundesgericht (1C_163/2018 E 5.2.1) 
hält zur Beschwerde gegen die eidg. Ab
stimmung vom 10. Juni 2018 zum Bun
desgesetz über Geldspiele fest: «Bei 
Sachabstimmungen im eigenen Ge
meinwesen kommt den Behörden eine 
gewisse Beratungsfunktion zu.» Behörd
liche Abstimmungserläuterungen, in 
denen eine Vorlage erklärt wird, sind 
unter dem Blickwinkel der Abstim
mungsfreiheit zulässig. «Die Behörden 
sind dabei nicht zur Neutralität verpflich

tet und dürfen eine Abstimmungsemp
fehlung abgeben.»

Kriterium «Transparenz»
Viele Stimmberechtigte wollen und kön
nen sich nicht intensiv mit einer Abstim
mungsvorlage auseinandersetzen, son
dern möchten einfach ein gutes Gefühl 
haben, das «Richtige» zu tun. Hier hilft 
die Informationsverdichtung. So lassen 
sich zum Beispiel über «Fragen und Ant
worten» wichtige Argumente sachlich 
zusammenfassen. Auch das neue Bun
desbüchlein schafft es, die relevanten 
Fakten sowie die wichtigsten Pro und 
ContraArgumente auf einer Doppelseite 
zu vereinen.
Gute Erfahrungen haben Gemeinden 
mit der Aufteilung der Informationen auf 
zwei unterschiedliche Dokumente ge
macht: Die wichtigsten Informationen 
werden in einem handlichen «Flyer» zu
sammengefasst; eine «Detailbroschüre» 
wird ergänzend digital publiziert. Als 
Beispiel dazu das Projekt «Lebensader» 
der Stadt RapperswilJona. Die defi
nierte Informationshierarchie stellt si
cher, dass sowohl in der Breite als auch 
in der Tiefe informiert wird.
Das Bundesgericht (1C_389/2018 E 5.4.1) 
hält zur eidg. Abstimmung vom 25. No
vember 2018 betreffend Überwachung 
von Versicherten fest, dass Zusammen
fassungen möglich sind, wenn klar er
sichtlich ist, dass weitergehende Infor
mationen vorhanden sind.

Kriterium «Verhältnismässigkeit»
Behördeninformation muss geeignet 
sein, zur offenen Meinungsbildung bei
zutragen, und darf nicht in dominanter 
und unverhältnismässiger Art eine freie 
Willensbildung erschweren. Bei grösse
ren Projekten empfiehlt sich die Tren
nung der Kommunikation in eine Infor
mations und eine Abstimmungsphase, 
wobei die Behörden bis etwa drei Mo
nate vor der Abstimmung aktiv informie
ren; danach führen Parteien oder Komi
tees den öffentlichen Diskurs.
Über eine Beschwerde zu einem mehr
stufigen Kommunikationskonzept mit 
Informationsphase musste das Bundes

Infoflyer und 
Detailbroschüre 
RapperswilJona

Keine Fakten fallen unter den Tisch
Der Infoflyer enthält die wichtigsten 
Informationselemente der Warum 
und der  WieSeite. In der digitalen 
Detailbroschüre sind zusätzlich sämt
liche technischen Details zu finden. 
Dies stellte sicher, dass niemand 
durch die Unterlagen über oder un
terfordert wird.

Infoflyer 
«AutobahnanschlussPlus»

Frühe Einbindung der Bevölkerung
Der Infoflyer fasste den über 100sei
tigen Masterplan zusammen, gab 
dem Warum und dem Wie gleich viel 
Platz und bot digitale und analoge 
Möglichkeiten zur Rückmeldung. 
Diese führten zu Optimierungen im 
Vorprojekt und zeigten in einer frühen 
Projektphase ein positives Stim
mungsbild.
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gericht noch nicht entscheiden. Mit ei
nem Kommunikationsbudget von einem 
halben bis einem Prozent der gesamten 
Projektkosten sollte man sich aber nicht 

dem Vorwurf fehlender Verhältnismäs
sigkeit aussetzen, wie ein erstinstanzli
cher Entscheid zum Bahnhofplatz St. 
Gallen befand.

Fazit
Was letztlich möglich ist und was nicht, 
ist fallweise zu betrachten. Die geschil
derten Erkenntnisse beruhen auf aktuel
len Grossprojekten aus dem Kanton 
St. Gallen sowie nationalen Gerichtsent
scheiden. Weitere Gerichtsentscheide 
wären zu begrüssen, um mehr Klarheit 
zu schaffen und «Propaganda»Vorwürfe 
zu entkräften. Losgelöst davon sollten 
Behörden Mut haben und generell emo
tionaler, visueller und interagierender 
kommunizieren. 

Axel Thoma
Research Partner FIM-HSG und Lehrbe-

auftragter der Universität St. Gallen 
Leiter Strategie «Die Botschafter» 
Kommunikationsagentur AG LSA

Christian Hacker 
Leiter Beratung «Die Botschafter»

KOMMUNIKATION

Gesetzliche Mitwirkungspflicht als Chance sehen

Wegen der neuen nationalen und kan
tonalen Vorgaben zur Raumplanung 
laufen schweizweit in vielen Gemein
den und Städten Projekte zur Überar
beitung der Ortsplanung an. Artikel 4 
des Bundesgesetzes über die Raumpla
nung (RPG) sieht in diesen Prozessen 
gesetzlich verankerte Informations 
und Mitwirkungsverfahren vor.
Nachdem Goldach beim Projekt «Auto
bahnanschlussPlus» sehr gute Erfah
rungen mit dem Abholen eines Stim
mungsbildes in einer frühen 

Projektphase machte, sieht die Ge
meinde diese «Pflicht» als Herausfor
derung und Motivation zugleich. Die 
Bevölkerung wird aktiv eingebunden, 
und die begleitende Kommunikation 
hilft, die Ziele besser in der Bevölke
rung zu verankern. Um die Qualität der 
Rückmeldungen zu erhöhen und die 
Verarbeitung zu optimieren, setzt Gol
dach dabei als erste Gemeinde in der 
Ostschweiz auf das Tool «EMitwir
kung».

Axel Thoma und Christian Hacker

Digitale Mitwirkung für bessere Planungssicherheit in Gemeinden

Öffentliche Vorhaben sind oft vielschich
tig und komplex. Prozess und Pla
nungssicherheit sind grosse Herausfor
derungen. Ein früher Einbezug der 
betroffenen Anspruchsgruppen wird 
immer wichtiger. Mit dem Einsatz einer 
digitalen Mitwirkung kann die Vorha
bensumsetzung für die Verwaltung si
cherer und effizienter gestaltet werden. 
Der Einsatz einer digitalen Lösung ist 
mittlerweile keine «Zukunftsutopie» 
mehr. Bereits eine Vielzahl von Gemein
den, Städten und Kantonen setzt auf 
den digital unterstützten Prozess. 
So auch die Gemeinde Suhr (AG) beim 
Vorhaben «Kommunaler Gesamtplan 
Verkehr». Ziel war es, die Bevölkerung 
frühzeitig zu integrieren und ein Ver
ständnis für das komplexe Thema zu 
schaffen. «Mit der digitalen Mitwirkung 
konnten wir mit der Bevölkerung in ei
nen Dialog treten, Stärken und Schwä
chen erkennen und diese gezielt in der 
Planung berücksichtigen», so Marco 
Genoni, Gemeindepräsident von Suhr.
In der Stadt Solothurn half der digital 

unterstützte Prozess bei der formellen 
Mitwirkung in der Ortsplanung, die Viel
zahl von Stellungnahmen effizient und 
effektiv einzuholen und auszuwerten. 
Über die integrierte, digitale Informati
onsplattform konnte sich die Bevölke
rung zudem laufend über das Vorhaben 
informieren. «Die OnlinePlattform half 
uns, die komplexe Thematik verständ
lich und akzeptanzfördernd zu kommu
nizieren», erläutert Andrea Lenggenha
ger, Leiterin des Stadtbauamtes.
Was ist die Herausforderung bei der 
Durchführung von digitalen Mitwirkun
gen? «Partizipation bedingt Informa
tion. Eine gut begleitende Kommunika
tions und Informationsführung ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor», sagt 
Roland Brun, Anbieter der digitalen Ge
samtlösung «EMitwirkung». Löst die 
digitale Mitwirkung klassische Partizi
pationsformen ab? «In unseren Projek
ten sehen wir die digitale Mitwirkung 
als optimale Ergänzung zur OfflinePar
tizipation. Sie hilft, zusätzliche Bevölke
rungsgruppen zu erreichen. Die  Teil

nehmenden schätzen besonders die 
orts und zeitunabhängige Erfassung», 
so Josua Schwegler, Raumplaner bei 
der PLANAR AG. 
Mitwirkung ist eine Chance für Gesell
schaft und Verwaltung, weg von einer 
«Ja/NeinDemokratie», hin zur echten 
Partizipation. Dank der digitalen Mit
wirkung erhält die Verwaltung frühzeitig 
Rückmeldungen und kann dadurch ziel
genauer arbeiten. Dies erhöht die Pla
nungssicherheit und schafft Effizienz
vorteile, auch dank grösserer Automa
tisierung.

Miro Hegnauer, Konova AG

Wir helfen Ihnen, komplexe Projekte 
erfolgreich zu kommunizieren.
christian.hacker@diebotschafter.ch

Anzeige

Über die digitale Mitwirkungsplattform 
kann sich die Bevölkerung informieren und 
ihre Stellungnahme einfach und papierlos 
erfassen. Bild: zvg.
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